
Deutscher Bundestag Drucksache 19/8982 
19. Wahlperiode 03.04.2019 

Antrag 
der Abgeordneten Monika Lazar, Katja Keul, Annalena Baerbock, Stefan 
Gelbhaar, Katrin Göring-Eckardt, Stephan Kühn, Steffi Lemke, Claudia Müller, 
Luise Amtsberg, Canan Bayram, Britta Haßelmann, Sven-Christian Kindler, 
Sven Lehmann, Dr. Irene Mihalic, Beate Müller-Gemmeke, Dr. Konstantin von 
Notz, Filiz Polat, Tabea Rößner, Dr. Manuela Rottmann, Corinna Rüffer und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Verbesserung der sozialen Lage anerkannter politisch Verfolgter durch 
Novellierung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:  

Der Bundesgesetzgeber hat in den 1990er Jahren mit den drei Gesetzen zur Rehabilitierung von SED-
Unrecht – Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (Ber-
RehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) – ein umfangreiches System von 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt, um Opfern politischer Verfolgung in der SBZ/DDR durch eine Wie-
dergutmachung des erlittenen Unrechts zu helfen, auch wenn eine vollständige Wiedergutmachung des 
erlittenen Unrechts nicht erreichbar ist.  

Jahrzehnte nach der deutschen Wiedervereinigung zeigt sich, dass nicht alle von politischer Verfolgung in 
der DDR Betroffenen gleichermaßen und in ausreichendem Umfang von den sozialen und finanziellen 
Ausgleichsleistungen in Folge ihrer Rehabilitierung profitieren. Politisch Verfolgte klagen oftmals als un-
mittelbare Auswirkungen aus der Verfolgung über zu geringe Einkünfte und über ein Leben in unserer 
Gesellschaft an der Armutsgefährdungsgrenze. Viele haben durch die politischen Verfolgungsmaßnahmen 
in der DDR bleibende Gesundheitsschäden mit wirtschaftlichen Folgewirkungen erlitten.  

Die Rehabilitierungsgesetze bedürfen einer Anpassung und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung 
der im Laufe der Jahre bekannt gewordenen tatsächlichen Verhältnisse. Die vorzunehmenden Verände-
rungen sollen angesichts der sozial prekären Lage einer beträchtlichen Anzahl der in der DDR politisch 
Verfolgten die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schaffen, auch Verfolgtengruppen, die bisher nicht 
oder nur unzureichend unterstützt werden, besser in das Leistungsspektrum der Rehabilitierungsgesetze 
einzubinden. Insbesondere sollen künftig diejenigen Rehabilitierten eine effektivere Unterstützung durch 
die staatliche Gemeinschaft erfahren, die sich verfolgungsbedingt andauernd in einer besonders schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation befinden. 

Dieses Anliegen hat der Bundesrat am 19.10.2018 mit einer Entschließung zur Verbesserung der sozialen 
Lage anerkannter politisch Verfolgter durch Novellierung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze (BR-
Drucksache 316/18) an die Bundesregierung herangetragen. Es wurde bisher von der Bundesregierung 
lediglich zur Kenntnis genommen.  
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II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  

unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Lage von in der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone 
(SBZ) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) politisch Verfolgten zu prüfen, welcher ge-
setzgeberische Handlungsbedarf in Folge möglicher Gerechtigkeitslücken besteht.  

Dabei soll insbesondere nach Möglichkeiten gesucht werden,  

a) Opfern von Zersetzungsmaßnahmen den Zugang zu Ausgleichsleistungen zu eröffnen,  

b) den gemäß § 3 BerRehaG anerkannten verfolgten Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Leistungen 
des § 8 BerRehaG zu eröffnen,  

c) die Opfer von Zwangsaussiedlungsmaßnahmen in einer Weise zu berücksichtigen, die deren spezifi-
schem Verfolgungsschicksal und den damit verbundenen Schwierigkeiten, einen angemessenen Ausgleich 
für das erlittene Unrecht zu erhalten, gerecht wird,  

d) die Mindestdauer der Verfolgung für die Ausgleichsleistungen in § 8 Ab- satz 2 Satz 1 BerRehaG und 
in § 17a Absatz 1 Satz 1 StrRehaG einander anzugleichen,  

e) auf eine Minderung der Ausgleichsleistung bei Bezug einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung aus eigener Versicherung gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 BerRehaG zu verzichten, 

f) eine Dynamisierung der Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG und § 17a StrRehaG vorzusehen,  

g) die „komplexen Traumafolgestörungen“ auf Grund von politischer Verfolgung in der DDR bei der 
Feststellung und Bewertung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden angemessener zu berücksich-
tigen,  

h) Haftopfern, die weniger als 180 Tage in Haft waren, regelmäßige Ausgleichsleistungen zu gewähren. 

Berlin, den 2. April 2019 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 
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